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1.

Ii~;der Zeit vom 4~ Nove~aber 1965 1~is 3. Dezember 1965 gelangte

der Baulinienpian !tBa~1erstras~e Olten“ zur öffe~.tichen Auflage.

Das kant. Bau-Depai‘t~bi~nt hatte ein Bauvorhaben.an der Basler—

strasse 74 sistiert und in der Folge gemäss § ilbis des Bauge—

setzes die erwähnte Planauflage durchg~eführt. Gegen diese. Plan—

auflage gingen folgende Einspra~h~ ein.:

a) Herr Erwin Schenker, Schubm~öher~eist~i~, B~s1erstr. 98, Olten
vertreten durch Herrn Dr. Wilhelm Strub, Fär~pr~cher und
Notar, R±ngstrasse 1, Olten

b) Fräulein Aline Frey, Feigelstrasse 19, Olten (Baslerstr. 72)

c) Spar~- und Kreditbank 01ten“(seitJanuarl~66 Eigentum des
Schweiz, Bankvereins Olten, Ringstr~ 5) (Basl~str~ 57)

d) Her~ Ernst Wyss—Hueber, Rest. Alpenrösli, Basle~~r, 80, Olten

e) Geschwister Pa‘:ilI~Iirt, Basel und Alice Fankhauser Be~ri,
(Basierstr~ 76)

W. Irinder & Oie,, Baslerst~r, 78, Olten .

Willy Gerber, Baslerstr. 84, 94 und 96, Olten

Theodor Widmer~Bas1erstr, 90 und 92, Olten

alle vertreter~i. du~rch Herrn Dr~ Ri~i.d. Stuber, Färsprecb.er und
Notar, Olten... . :

f) Frau Maria Muller, Baslerstrasse 61, Olten

He~rn ~alterGrät.zer,Bäcker~eister, Ba~le~str, 63, Olten

beide vertreten durch Herrn Dr. Rud,Stub~r, Ftfrsprecher und
- -Ndta~, 011~bn, .. . .

II,

~ärntliche Eins.~rachen si~dfristg~r~ch~ eingereicht worden, Die

Einsprecher sind ausn~h~n~l6 gei~tü}xier von liegenschaften, die

or,~e Planungest I~
~3OLOTHURN

L 25. [EBi9~
Akten Nr~

92./81

18204- 88000/108000



—2—

sich im Bereich des aufgelegten Planes befinden. Als solche sind

sie durch die Planauflage als Verwaltungsakt betroffen und daher

zur Einsprache legitimiert, Aus diesem Grunde ist auf die Einsprachen

einzutreten

- III.

Gemäss § llbis (Abänderung des Gesetzes über das Bauwesen vom

24.5~l964) regelt der Kanton die Strassen— und Baulinien und

die Zufahrtsverhältnisse der Kan~onsstrassen durch Strassenpläne

im Sinne von § 9., und 10, Das~ ~au—Departement legt den St~rassen~J

plan nachA:~b~ron der •beteiligtenGemeinden in~~ den Gem~i~iden

öffentlich auf. Die Auflage is~ imAmtsblatt und in.. o~tsüblicher

Weise zu publizieren. . . ‘. .‚ .

Im~rhalb der Auf~agefrist von 30 Tagen kai~r~ jedermann,~der ein

Interesse hat, beim Bau-]~epartemen~ schriftlich und mit Begründung

Einsprache erheben Ueber Eiiasprachen, die nicht gutlich erledigt

werden können und über die GenehiUgung des ~Planes entsoI~eidet der

Regierungsrat. ..: .‚ . :‚ ~. . ‘ f. .

Der in Frage stehende Plan wurde als “Baulinienplan Baslerstrasse

0lten‘~ öffent1i~h a~ifge1eg~c. Dabei wurde neben der Bau1in~e i~och

die Geschosezahl, Zoneneinteilung und Bauweise im Plan festgehal—

ten, Ei~iige rsprachea richten sich nun in erster Linie gegen

die G-eschosszahl und die Banweise,, die, in der F~rm eines.~es~hlos—

senen Blockes von :50. ;m .Länge und. 14‘m Tiefe vorgesehen ist‘.~e—

mäss der zitierten Bestimmung des*Ba~ugeset~es übersteigt jed6~h

diese Art der ~P1anauflage c1,~ie . Be~fiagn‘ie: d~s ‘Bau-Departement~&. ‘bzw,

des Kantons, Das Gesetz sagt ausdrücklich, dass sich die Pläne

auf Strassen— und Bau1~r en so~ie ‘~u~‘d±d Zufahi~t ie~häl~nj~e zu

beschrä~k~n- ~ab~n~ ~uch die‘ V~rweisung auf die §~ ~ ünd‘ 10 d~s

Bauges~tzes (~ ~: aI1g~meiiier ‘B~bauungsplari; § ~0: spö~Le~1~r

Bebauungsplan) kann nicht dazu fdhren, auf dem Wege der Auslegung

dem Kanton die Befugnis zur Auf1a~e~‘ allgemeiner oder spezieller

Bebauung~pläne.. zuzuerkenne‘n,j)er Sii~n dar Bestimmung‘ liegt viel

mehr, dari.n~. dem Kanton. die Möglichkeit ~u geben, du~‘ch: d‘i~ ‘ATffl~ge
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von Strassen— und ~aulin~enpl~nen l~ig~ 4er Ka~onsstrasseu,.~ den

für die Zukunft srforderlichen. Verk~hrsraum sicherzustellen~ Aus

diesem .Q-r~nd~.~i~id die Ei~isprachen,die.. sich~egen jeue Punkte

wenden~ worin.~ die Plar~uf~Lagedi~ K~ip~tenz ~de~:Kautonsüberschrei~

tet, in diesQrHjnsicht gutzal Lssen0Es wi~db~i~.der~Bphandlung

der einzelnen Einspraohen~nachfolgend je~ei1~. auf, diese Erwägungen

verwiesen,

a) Erwin Schenker~~uhrnaehe rme i~

Der Einspi~cher mächtin er~tei~Lini~ ~eItend, da~e~r~

Grundsti5ck, sollte die Bäulinie in dei~ vorgeschla~enen

Form vom Regierungsrat genehmigt werden, völli~ in der

Bauverbotszone läge, mit andern :Worten~ vol]~tär~.dig ~nt-~

wertet werde, Es kann nicht G-egenstand, des vorliegenden~.:.::

Plan~enehmigungsverfah~ens selL,zur Frage von Entscha—

digungen oder Wertverminderungen von Grundstücken,Stel~ -

lung zu beziehen, Vielmehr muss der Einsprecher, sobald

sich die Frage der Entschädigung stellt, falls eine

gutliche Einigung nicht moglich sein wird, auf das

kant ~ SÖhätzungs~rfahreh~ (S~hätzua~sk6bmis~ion - Ve~

waltungsgericht) verwiesen werden,

Der Einsprecher fuhrt aber auch an, dass seiner Ansicht

nach die Baulinie Ecke ~aslerstrasse / Belchenstrasse

nicht der~~ weit zurückve~legt werden masse, weil

die Belc~en~trass~ kaum zu eii~± Durchgangsstrasse ~us~

gebaut werden könne,

Bei einem allfalligen Ausbau der Baslerstrasse wird es

voxl grosser Bedeutung sein, dass die Einmundung der

Belchenstrasse so ubersichtl~ch als mogl~ch gestaltet

werden kann. Sofern uberhaupt ein L2nksabbie~en gestat

tet werden tollte, muss dazi cter not~ge Blickwinkel

geschaffen werden, dass dieses Resultat nur durch Aus

weitung der Einmundun~ erre±cht werden kann, ist an Hand
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des Planes leicht. ersichtlich, W ter~i~t man zurEr—

Jtenntnis gelangt, dass versetzte .Kredzungen‘ wie di~e

vorliegende (Belchenstrasse ‘/ Bäsl~erstras~ / P~~iedhof~eg)‘

im heutigen starken Motorfahrz~ugverköhr unerwU~hsc1~b und

gefähriic~. sind~ Die Zurüqkver~e.tzung der B~t~]inie ünd

damit konsequenterweise dereii~et dex~ Abbruöb der 1.~ie—

genschaft des Einsprechers bildet das einzige Mittel,

um die Uebersicht auf der erwähnten Kreuzung zu ermög—

l~&hen~ Alle~

lassen die Zuruckversetzung aer ~aulinien als gerecht

fertigt erscheinen, . . .

Deshalb ist die Einsprache abzuweisen, ..

b) FräuleinAlin~yFeiel~traese ~O1t ei~ ~

Die Einsprecherin verlangt vor allem die :Mügliöh1teit~ih±.e

Iiiegenschaft mehr als 4—geschossig zt~ übe~bai~en. Es ~ei in

diesem Zusammenhangauf di~e. Erwägungen unter III. verwiese~i,

Die Einsprache ist in diesem Punkte gutzuhe±ssen; die. Ge—

schosszahl ist durch die Einwohne~gemeiüde im Bauplanver—

fahren fest~ulegen~ :.

Ein weiterer Einwand betrifft die aufgelegte Arkadenbau—

linie. Diesesieht•e~ne Arkädein der Ti~fe von 3m vor,

Die Einsprecherin weist darauf hin, dass dadurch die

liadenlokale entsprechend ve~kieinert ~ü~dei~ Dazu ist

folgendes f~stzuhalten~ . . .

Die Eaulinie wird gemäss Baulinienplan gleich wie bisher

beibehalten~ Mit ander Wd~t~n m~iss ~ine ~ukünf~ige Er—~

weiterung der:Basle~ti~sse in erSter Linie Ricfrfung

Westen erfolgen, De~ G±~und daz~ liegt darIn, dass die

Ostseite sehr viel~ stärke~ ib~rb~it i~ uüd zwar in den

meisten Fällen unte±‘ voller Ausiiützui~ der heut‘~ ndch

gültigen Baulini~ ~us dem Jahre l~42, D~ der Staat ver

pflichtet. ist, Ausb~uprojekte auch im Rahmen des finanziell
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Tragbaren vorzusehen, kommt ~ A~rei~s~n. ganzer Häuser-

reihen nur~ do~t in Frage, wo ~icI~. k~ine billigere u.~id~

zwec~crnässiger~ L~suhg ze~, I~n vorliegenden Falj ist es

jedo.chgeg~ben, die BauJinie äüf~ der Wes~tseite ~rheblieh

zurückzuversetze~da ~uf~dieser Strassenseite be~.einem

zuI~ün~tigen~abzubrechen sein wer—.

den. .&uf der Osi~seite der Bäslerstrasse wäre an.sich vorn

technischen und p~lan~rischen Standpunkt aus gesehezi ein

Zurückversetzen der ~aulinie‘ äuoh wünschenswert. Ein all—

fülliger Ausbau der Baslersträsse wird auf der..~ sts~ite

vor allem das heute bestehe~d~ Trottoir betreffen. -Um den

G-rundeigentumern an dieser Strassenseite entgegenzukomnien,

wurde daher lediglich eine Ar1~ad~nbau1±nie für das Par—

terre im Betrage von m hinter der heutigen B~ulir~i~

vorgesehen. Vorn 1. Stock ~n kann daher gemäss dem: ~fge~:.

legten plan äi~ch in Zukunft an die bisher geltende Bau-.

lir~i~ geb~ut werde~. Der Nachteil der Arkadenbaulinie

wird somit durch den Vorteil der Beibehaltung der alten

Bauliniebei weitem-aufgehobe~ Die Arkadenbaulinie

bezweckt ~öniit~ dei~ Raum für ein zukünftig zurückzuverset.*

zendes Trottoirfreizuhülten, Aus diesen Ueberlegungen :
ist dieEinspräehe abzuweisen,

c) Schweiz~ Bankv~rein Olten instrasse5 (früher Spax~- und
Kreditbank Olten)

Die Eir~sprecherinf~iart an~ ääss die B~ulii~ie, wie sie.

neu vorge~ehen sei, noch tiefer in ihre Parzelle ein—~

greife, was einer Enteignung von ~rundeigentum gleich

käme. : -

Der E~werb des für einen zuId~n~tig.en Ausbau ben~ti~tän~

Landes, b~. ~ine m~gI~cherweise eintretende, Enteignung

steht heute nicht zur Diskussion, Aus denbereitsun~er,~

lit, b erwahnten Grunden muss c‘-ie Baulin~e auf der West—

seite der Baslerstrasse starker zuruckverlegt werden,
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als auf der Ostseite,, Imrnerh-in tstda~u ~u be~erken,

dass für den Fall, dass ga~ keine geri~hm±gte Baulinie

vorläge, die~ gesetzlic~ie Baü~iilievoI~ total 8 r~Geitung

hätte‘(~ 31 Abs. 1 NBR).. Die vorg~sehene und ±m Flan

aufgelegte Baulinie lie~ j~cdodh nur knapp 7 n~ hint~

der. Eigentumsgrenze der Ein~pi~echer±n. Es i~t~daher si~her

nicht als unange~essen anzüs~heii,w~nn i~ Baulinie füi‘

einen spätem Ausbau derBa~Ierst~‘a~‘se i~i:diesen Massen

vorgesehen 4st. Das~Gründstüök &~r Efhsprech~rin ha~ i~t~r

Berücksichtigung derncuenEäulinieyjöch eine Tiefe vör~

50.— ca~~57 m,bei ein~I~diirchsehnittliehen Breite ~on

ca. 28 m. Auf: diesem GrundstU~k ist d~hne wö~teres noch

eina. zweckmäasige...U~berbauungmög1i~h. :

Die Eins~raö~e i~t daher abzi‘.weisen. .

d) ~ ss-~rFs.t. Alenr s1erstr8Q~ Olten

Der Einsprecher bemängelt söwbhl die Arkadenb~uIjiüe wi~

auch die Art. und W~ise dar Ueberbauung, die d~urch den

aufgelegten P1a~1.:vorgeschrieben werden. tn diesen~ Fiihk~t

i~t die Einsprache ~emäs~ de~ E~w ~nunt~±‘ Ziffer III -

gutzuheissen, Wäs die Arkad~nbaulinie~hbeiangt, g~1ten

die unter lit. b gemachten Ueberlegungen. D~e ~om Ein-~

sprecher erwähnten Nei~bauten ir~ S~adtn~he~wiirden~

so ~ebaut, dass auf nen zuidinftigen Ausbau de~ Basler-

strasse in verm~hrtem Ma~se Rücksicht~ omrn~ ~ude~

Nachdem j~edoch feststeht, ~a~s ai~f de~ Hüh~ der Lieg~n~

schaft des Einsprechers die Erweiterung des‘ ~rasse zum

Teil auf Kosten des Trottoirs erfolgen muss, ist der

nötige Raum .~ür die Erweite~ung des Trottoirs planlich

sicherzustellen, Daher ~st in diesem~Puui~te d~e Ein~

sprache ab zuweisen,. . ..

e) Ges chwlster Paul Hirt und Alice Fankhau ‚Basel Bern

W. Linder .& ~ Baslerstr~. 78, Ol±en
W. Gerber, Baslerstr~ 84, 94, 96, Olten
Th, Widmer, Baslerstr, 90, 92, Olten
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Die .Ehnsprecher bes~reit.en in erst:ö~ linie die Kompötenz

des Kantons, einen Plan im Sinne des aufgelegten zu er

lassen Gemass den Erwagungen unter III sind die Einspra—

chen in diesem Punkte gutzuheissen Die Einsprecher er—

klaren auch, mit der vorgesehenen Arkadenbaulinic nicht

einverstanden zu seine Sie~s~telle~n fest, d~s~ d~eA~kaden

fur die Zukunft kaum etwas anderes darstellen, als eine

vorsorgliche Mögliohke:it des zuki1hftigen~ Trottoirs bzw.

Strassenausbaus auf die alleinigeR Kösten de~ Anstös~er,

Wie schon unter lit, b eingehend erörtert, muss tatsäch

lich der für den künftigen~Trottoir~usbau nötige Raum

planlich sichergestellt werden, da durch den S~trassen—

ausbau ein Teil des bestehenden Trottoirs zur Fahrba1~n

~eschlage~i wi]~, Zu weit geht Indessen die Feststellung,

dieser Ausbau geschehe ausschliessli~c}~ .zulasten der An«

stösser au~ der Ostseite, Auf dieser Ostseite der Baslerstr.,

wo die Einsprecher ihre Grundstneke esrbzen,~ird den Grund

eigentümern durchi i~hehnitung dc~

vom 1. Stockwerk an au~wärts in g~o~se~Masse en~t~egön—

gekommen, Auf de.r Westseite wird dageg~n die BauliR±e

~n •e~nen erheblichen~. aber Rot~4endi~en B~~ag zürUck~
versetzt, Daraus ist ~rsichtl±ch, däss~die Ans~tös~br

beidseits der Baslerstrasse durch diese Planung betrof

fen werden, VQn ein.er ~eins~itig.~n Bel~~ig al~ kau.~

die Rede sein kann, . . .. ~.

~]~j~e Einsprö~her bezeichnen es als schwerwiegenden Mangel

..des:vo.rliegendeh“‘~auljnien~l~n~s, dass die Zufahrtsver-.

hültnisse im~ Sinne der sbgciannten rückwärtigen Er

schliessung nicht gelöst worden sei, Es ist bekannt,

dass di~ Liegenschaften heute~ zum Teii~vdn hiiibefi‘ durch

ein umstrittenes Geh— und Fahrrecht erschloseen sind,

Wenn jeooch die Einsprecher det Meinung sind, § llbis

des Baugesetzes (Regelung; der~~be—
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4ebe “siöh auf~soiche‘:Ers~h1iessunge~, ‘dan~a befir~cIen

.~sie ~sich‘im .Ir.rturi. Die ±n dieser Bestimmung genannten

Z~ahrtsverhä1t~ij~sse~ hetreff~n ~1‘e‘diglich die Gestaltung

‘.~yon‘ Zu~ und Weg~ahrter‘;~ ~Cr~uzü~igen, Einmündungen etc,

~nicht aber die Erschliessung

einzelner. oder~ hie}~rerer ~rund~stdck~‘ die sich an d.er

~‘Die Erschliessun~ der Liegen—

~chaft.~n der Eir~s~rec1ier bzw. allfälliger Neuüberbau—

ung‘en dürfte am ‘zweckm~ä~s‘igsten durch die Auflage eines

• sp~ziellen Bebaui~.ngsplai~s gelöst ~ierden. Ein solcher kann

jedoch nur von der Ei~W~h~ergem~inde der Stadt Olten

ai~fgelogt werden.. ..

Die Einsp~äche~ ‘sind ±n allen P~kten, die die Baulinie

oder ~Ärkadehbdulinie oder Jie angeblich nicht gelösten

‘Zufahrts~erhältnis~e anbelangen, abzuweisen.

f) Frau M MülleBaslr.«lQlten ‘

~erGrützerE~slerstrasse6Olte~,

Die beiden Einsprecher bemängeln, dass der bisherige Bau—

linie~iab~tand von 16 auf total 23 m vergrösser~ werde.

Sie b~rufen sich auc}~ auf eine Ausklinft des Stadtbauamtes

von Olten vom 19. Jii~i 1963, wonach behauptet urde, die

B~ulinie aus ‘dem Jahre 1941 befinde si~ch noch in Rechte

kraf‘t~ Schliesslich führ~n sie an, es sei Willkür, wenn

die Baulinie nur auf der Westseite de~ Basl~rstrasse der—.

art eiBsch~1eid:er~.d zurückverlegt würde. Mit eine~«h~schei—

denen Rückverlegung wären sie ei~verstander~, ~ofern die

gegenU~erliegende Seite ungefähr gleich &tark be1~tet

würde . •‘ ‚ . ‘ . ‚

Es wurde schon dargelegt‘, ‘au~ welchen Griindei‘i der

zukünftige Ausbau‘ der‘B~slerstrasse~ zu ‘einem üb~rwiegenden

Teil~a~ff ~er Wöstse‘ite wird‘ erfolgen mü~sei~.. Die O~tseite

— .~aus deifl Plan geht ‘diese “Tatsache “kla±~ ‘hervor - bildet

bis zur Handelshofkreuzung eine geschlossene Hünserfront,
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mit Ausnahme der Strasseneinmundungen Auf der Westseite

hingegen sind schon verschiedene Hauser zuruckversetzt,

und es wird entsprechend weniger s~hwi~rig ur~d au~ch f~ir

die öffentliche Hand finanziell tragbarer, wenn de~

Strassenausbau in dieser Richtung vorgenommen wird. Der

Brief des Stadtbauamtes Olten kann heute schon deshalb

~ic~ präjudizieren, w~ sich die Situation in den letzten

k~~p 3~ Jahren rechtlich und tatsächlich ganz erheblich ge

äi~de~t 1 . Damals galt auch die Regelung zioch nicht, wo

nach der Staat selbst Baulinienpläne auflegen, kann. Aus den

erwähnten Gründen kann es nicht als WillkUx~ bezeichnet werden,

wei~n im aufgelegten Plan die Bauiinie um 7 .m nach Westen

ver~choben wird. Auch hier gilt das unter lit. c Gesagte,

dass nämlich, wenn gar k‘eine genehmigte Baul~nie. vor~äge,

~:gem~s.~. § 31 NER erst 8 m hinter der Grenze der. Privat—

gri~nd~tüdke getaut werd‘~rI dürfte, Mit ande.rn Worten,

ist die aufgelegte Baulinie immer noch günstiger für

die Grundeigentümer, als wenn sie den gesetzlichen Äb—

stand Von: der Durchgangsstrasse 1. Kla~se~

Die Erwägungen zu den vorhergehenden Einsprachen unter

a—e zei~enauc1~ d~utlic1~, dass eine gleichmässige Ver

teilung des Baulinienabstandes von der Mitte der heute

bestehenden Strasse aus, aus technischen und finanzi~öllea

Gründen nicht in Frage kommen karin, De~ Baulinienab~tar~d‘

von 23 m ist für das zu erwartende Verlcehrsvo‘lumen auf,

der Baslerstrasse in Olten gerade als ausreiche~d‘zu

bezeichnen. Das: Gu‘~achten von dipl, Ing.. A. Spring für

die Verkehrsplanung Olten steht an jener Stell~ e±n~

Strassenbreite von 2O~n,. ~n der Westseite ein2,,5 m

breites:un~ an de~ Ost~ite~ein 3 m breites Trottoirvor~

zusammen ergibt das einen Totalbetrag von 25,5 m Rech—

n~t man zu den 23 m ~aul~h~e~abstand noch ~ie Arkaden

baulinie von 3 m .hir~, sd. 1~mmt man auf,~. total 26 m.



Aus Uie$en gründen ist e~5icht1ich, dass auch die an der

We.stseite gewählte Baulinie nicht unangemessen ist, und die

Einsprache abgewiesen werden muss.,

Es wird

beschlossen:

L D~e ge~en den Ba~inienplan “Baslerstrasse Olten“. ein

ge~ichten, unter b, d ~iad e aufgezählten Einsprachen

werden teilweise gutgeheissen sofern sie Geschosszahl

und Bauart anbelangen. Im übrigen werden Einsprachen

a~f abgewiesene

2. ~er Baulinienplan “Bas1erstrasse~ in Olten wird mit.~

Ausnahme der vorgesphenen ~es.chosszahl (Zoneneintei—

lung) undBa~iweise genehmigt,

3. Das Bau—Departement wird angewiesen, für. die Korrektur

des Auflageplanes und die zweckdienliche Verteilung

des kor~‘igierten Planes besorgt zu sein.

Entschei~gebiihr inkl. Ausfer.tigungskostei~:

Fr., 100,~—, ~u je 1/10 pro Einsprecher zu be~ahlen,

Der Staatsschreiber:

Bau-De~partement (4), mit Akten
Kant,. Hochbauämt (2)
Kant, Tiefbauam~ (4), ‚mit Akten •.

Planui~sstelle (2) 4 ?/~
~ Sekretär (1W) (2)~
Kant, Finanzverwaltung (2)
Arnmannamt der Einwohnergemeinde Olten (2) 4~,
Stadtbauamt. de.r E~inwohnergemeinde Olten (2) 4“
Amtschreiberej~.O1ten A ~
Amtsblatt (Z±ff. 2 des Dispositivs)
Herrn Dr. Wilhelm St~‘ub~ Fürsprecher und Notar,

Ringstrasse.1,~Q.iten (2) (Fr:, 10.—— Staatskanzlei Nr. l23)KN
Frl. Aline Frey, Feigeistrasse 19, Olten

(Fr,, 10.—- Staatskanzlei Nr. l24)NN
Schweiz, Bankverej,n Olten, Ringstr, 5 (2)

(Fr. 10,—— StaatskanzleiNr. 125)NN
Herrn~Ernst Wyss-Hu~beT, Rest. Alpönrösli, Easlerstr, 80,

Olten (Fr. 10,—— Staatskanzlei Nr. l26)~N
Herrn Dr. Rud, Stuber, Fürsprech und Notar, R~rnerstr, 6,

Olten (8) (Fr. 60,—~- Staatskanzlei Nr, l27)NN


